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Thüringer Landtag 
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- Vo r abd r u c k  -

Gesetzentwurf der Landesregierung 

Drucksache 617140 
30.04.2019 

Thüringer Gesetz zur Ausführung des Paßgesetzes und des Personalausweisgesetzes 
(ThürAGPaßPAuswG) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Das Personalausweisgesetz vom 16. ·Jun.1 2909 (BGBI. i
' 
s. 1346) lsl am 1. November 2010 

·in Kraft getreten. Dieses Bundesgesetz ·regelt das Personalausweisrecht abschließend, da 
diese Materie seft dem Inkrafttreten der Fl:ideralismLisreform J am 1. September 2006 GIS
genstand der ausschließlichen Gesetzgebung des Burides. ist (Artikel 73 Abs. 1 Nr. 3 des 

Grundgesetzes). Das Thürlriger Personalausweisgesetz vom 7. August 1991 (GVBI. S. 325), 
zuletzt geändert durch Artik�l 2 ·des Gesetzes .vom 26:0ktober-2006 (GVBI. S. 525), wurde 

. 

durch Erlass des Personalausweisgesetzes obsolet, Wl:lrde aber seither noch nicht förmlich. · 
aufgehoben. Ebenso wurden die Länderöffnungsklauseln im Personalausweisgesetz bisher 
nicht durch ein Ausführungsgesetz ausgefüllt, · · 

Auch im .Passrecht,. das mit dem 'Ausweisrecht
. 
Inhaltlich eng ver:bunden isl und oft paraUele . 

Regelungen enthält, bedürfen einige Bundesregelungen der Ausfüllung durch Landesrecht. · . • . • ! 

. e: Lösung 

Erfass eines Geselfes mit dem die erforderlichen Anpassungen an die bundesgesetzlichen 
Vorgab0n vorgenommen werden. Das Gesetz 9nthält die landesrechtllch1;inAusführungsvor
schriften zum Pass- und Person�lausweisrecht. Di;1s bisherige Thüringer PersonalausweisJ 
gesetz wird aufgehoben. · 

· 

C. Alternativen · 

Keine. 

D. Kosten 

Für das Land entstehe,11 keine Kosten . 

. Es entstehen für die Kommunen keine zusätzlichen Kosten im Bereich des Pass- und Per, 
sorialausweiswesens. In.halt und Umfang der Aufgaben der Pass- und Personalausweisbe
hörden folgen ohnehin unmittelbar aus dem Paßgesetz urid dem Personalausweisgesetz. . . ; . . ' • 1 . • 

· . Für die Bürger entstehen keine 'Kosten. 

E. Zuständigkeit 

Fedeiiührend ist das Ministerium für Inneres und Kommunales. . ' . ' 



,ThOrlnger S!aalskanzlel ·Postfach 9002 53 · 99105 Ert'LJi 

An die 
Präsidentin des Thüringer Landtags 
Frau Birgit Diezel, MdL 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 

Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

· 
· Freistaat � 

Thüringen \V 

hiermit überreiche ich den von d.er Landesregierung beschlossenen Ent

wurf des 

· „Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Paßgesetzes und des Per

sonalausweisgesetzes (ThürAGPaßPAuswG)"· 

mit der Bitte um Beratung durch den Landiag In den Plenarsitzungen am · 

/· o&Vi 
' Bodo Ramelow 

Der 
. Mlnlsterpräsi.dent 

Erfurt, SO, April 2019 

Thüringer 
· Staatskanzlel 

Regierungsstraße 73 
990B4 Erfurt 

Teleron 0361 57·3211801 
Telefax !)3B1 57-3211605 

(loslSteUe@ · 
lnfonnetlonen zum Umgang mit Ihren Daten ln der ThOrlnger Staalskal'lz!el und :zu Ihren Rechten nach der tsk.thuerfngen.de 
EU·Oalenschuti Grundverordnung nnden Sie Im lnlemet auf der Serte _www.thuerlngen.de/lh1/tsk/datenschutt 

Auf Wunsch senden wir Ihnen eine Paplerfa$sung. 
www.thueringen.de 
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Thüringer Gesetz 
zur Ausführung des Paßgesetzes und des Personalausweisgesetzes 

(ThürAGPaßPAuswG) 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

§ 1 
Sachliche Zuständigkeit 

Passbehörden nach § 19 Abs. 1 Satz 1 des Paßgesetzes (PaßG) und Personalausweisbe
hörden nach § 7 Abs. 1 des Personalausweisgesetzes (PAuswG} sind die Gemeinden. Sie 
nehmen die Aufgaben im übertragenen Wirkungskreis wahr. 

§2 
Bußgeldbehörden 

Für Ordnungswidrigkeiten nach § 25 PaßG und § 32 PAuswG ist Verwaltungsbehörde Im 
Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, soweit nicht Bundes·
behörden nach § 26 PaßG oder § 33 PAuswG zuständig sind, die jeweils zust�ndige 
Passbehörde oder Personalausweisbehörde .. 

§3 
Verordnungsermächtigung 

Das für das Pass- und ·Ausweiswesen zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch · 

Rechtsverordnung die nach § 22a Abs. 2 Satz 3 PaßG und § 25 Abs. 2 Satz 2 PAuswG zu
ständigen Polizeivollzugsbehörden zu bestimmen. 

§4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig mit dem .Inkrafttreten nach Absatz 1 tritt das Thüringer Personalau.sweisge
setz vom 7. August 1991 (GVBI. S. 325), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
26. Oktober 2006 (GVBI. S. 525), außer Kraft. 
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� •. ! 

. Begründung zum Thüringer Gesetz zur Ausführung des Paßgesetzes und des Perso
nalausweisgesetzes (ThürAGPaßPAuswG) 

A. Allgemeines 

Seit der Föderalismusreform 1 hat der Bund aufgrund des Artikels 73 Abs. 1 Nr. 3 des 
Grundgesetzes die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz über die bislang seiner Rah
mengesetzgebungskompetenz nach Artikel 75 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Grundgesetzes in der 
bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung unterliegenden ·Materie des Ausweiswesens. 
Mit dem am 1. November 2010 in Kraft getretenen Per.?onalausweisgeselz (PAuswG) vom 
18. Juni 2009 (BGBI. 1 S. 1346) in der jeweils geltenden Fassung hat der Bundesgesetzge
tier von dieser ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht. 

Der überwiegende Teil der a.usweisrechtlichen Regelungen des Thüringer Personalausweis
gesetzes vom 7. August 1991 (GVBI. S. 325) in der jeweils geltenden Fassung ist nunmehr 
im Personalausweisgesetz entlialien. Landesrechtliche Regelungen Im Personalausweis
recht können seit der Föderalismusreform 1 nur noch dort erfolgen, wo das Personalaus
weisgesetz Länderöffnungsklauseln enthält. Die vorhandenen Öffnungsklauseln werden nun 
durch .das Thüringer Gesetz zur Ausführung des Paßgesetzes und des Personalausweisge-
setzes ausgefüllt. 

· 

Auch das Paßgesetz (PaßG) lässt Ausführungsregelungen durch die Länder zu. Diese wer
den nun im Thüringer Gesetz zur Ausführung des Paßgesetzes und des Personalausweis
gesetzes konkretisiert„ Die bisherige Regelung der sachlichen Zuständigkeit in § 9 der Thü
ringer Verordnung zur Bestimmung von Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des Innenmi
nisteriums vom 15. April 2008 (GVBI. S. 102) in der jeweils gellenden Fassung ist nach Er
lass des Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Paßgesetzes und des Personalausweisge-
setzes aufzuheben. 

· 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu§ 1: 

Mit den Regelungen in § 19 Abs. 1 Satz 1 PaßG und§ 7 Abs. 1. PAuswG ist den Ländern die 
Befugnis e·ingeräumt, die Pass- und Personalausweisbehörden durch La.ndesrecht zu be
stimmen. Die sachliche Zuständigkeit der Gemeinden als Pass- und Personalausweisbehör-
den bleibt bestehen und wird in§ 1 festgeschrieben. 

· 

Die örtliche Zuständigkeit der Pass- und Personalausweisbehörden Ist in§ 19 Abs. 3 PaßG 
und § 8 Abs. 1 bis 3 PAuswG geregelt. 

Der Verweis in § 3 des bisherigen Thüringer Personalausweisgesetzes auf Verwaltungsge
meinschaften, die für ihre Mitgliedsgemeinden Personalausweisbehörde sind, ist entbehrlich 
und wird daher nicht übernommen. Schon mit § 47 Abs. 1 Salz 1 der Thüringer Kommunal
ordnung werden alle Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises einer Mitglieds-
gemeinde der Verwaltungsgemeinschaft übertragen. 

· 

Zu§ 2: 

Die Regelung enthält die erforderliche Bestimmung der Pass- und Personalausweisbehörden · 
als zuständige. Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs .. 1 Nr. 1 des Gesetzes über .. 
Ordnungswidrigkeiten. Die Bußgeldregelungen sind in § 25 PaßG und § 32 PAuswG enthal-
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ten. Eine Zuständigkeit von Bundesbehörden im Bußgeldverfahren ist in § 26 PaßG und § 33 
PAuswG festgelegt. 

zu§ 3: 

Nach § 22a Abs. 2 Satz 1 PaßG und § 25 Abs. 2 Satz 1 PAuswG ist zum Zweck der Verfol
gung von Verkehrsordnungswidrigkeiten die Übermittlung von Lichtbildern aus Pässen und 
Personalausweisen, welche im automatisierten Verfahren bei den Pass- und Ausweisbehör
den abgerufen wurden, an die Ordnungsbehörden erlaubt. 

Zuständig für die Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten bei Verstößen gegen die 
Vorschriften über die zulässige Höchstgeschwindigkeit von Fahrzeugen sind die Polizeibe
hörden nach § 1 Abs. 3 der Thüringer Verordnung über Zuständigkeiten für die Verfolgung 
und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten vom 21. April 1998 (GVBI: S. 149) in der 
jeweils geltenden Fassung und daneben nach § 2 Abs. 2 auch die in der Anlage dieser 
Rechtsve,rordnung genannten Gemeinden als Ordnungsbehörden,· sofern diese von ihrer 
Ermächtigung Gebrauch gemacht haben. 

Mangels technischer Verkn()pfungen kann eine Übermittlung von Lichtbildern derzeit (noch) 
nicht im automatisierten Verfahren erfolgen, sondern nur anlassbezogen im Einzelfall auf 
Aufforderung gegenüber der jeweiligen Pass- und Personalausweisbehörde durch die jeweils 
ersuchende Stelle. 

Der Bund beabsichtigt jedoch, Im Wege der Änderung des Bundesmeldegesetzes, des Paß
gesetzes und des Personalausweisgesetzes festzulegen, dass in den örtlichen Pass- und 
Personalausweisregistern vorhandene Lichtbilder zum Zwecke des automatisierten Abrufs 
durch die in § 22a Abs. 2 PaßG und § 25 Abs. 2 PAuswG genannten Sicherheitsbehörden im 
örtlichen Melderegister gespeichert werden. Diese Konstruktion ist erforderlich, um den au
tomatisierten Abruf der Lichtbilder technisch zu realisieren. Da bereits jetzt bundesweit au
tomatisiert Auskünfte aus dem Melderegister abgerufen werden können, wird dann der au
tomatisierte Lichtbildabruf über die vorhandene Vernetzung des Melderegisters mit den be
rechtigten Behörden technisch möglich sein. Die Polizeibehörden können dann nach § 22a 
Abs. 2 Satz 5 PaßG und § 25 Abs. 2 Satz 4 PAuswG auch die Lichtbilder im automatisierten 

. . Verfahren abrufen. 
· 

Für die Ordnungsbehörden wiederum sind für diesen automatisierten Lichtbildabruf nach 
§ 22a Abs. 2 Satz 3 PaßG und § 25 Abs. 2 Satz 2 PAuswG die Polizeivollzugsbehörden auf 
Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte zuständig, die durch Landesrecht bestimmt 
werden. 

Mit § 3 wird das. für Pass- und Ausweiswesen .zuständige Ministerium ermächtigt durch 
Rechtsverordnung die für den Abruf für die Ordnungsbehörden zuständigen Polizeivollzugs
behörden zu bestimmen. Vergleichbare Verordnungsermächtigungen sind in den Ausfüh
rungsgesetzen zum Passe und Personalausweisrecht der Länder Bayern und Rheinland
Pfalz enthalten. 

Zu §4: 

Mit Absatz 1 wird das 1 nkraftlreten des Gesetzes geregelt. 

Durch Absatz 2 wird das Außerkraftlreten des Thüringer Personalausweisgesetzes vom 
7. August 1991 (GVBI. S. 325), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
26. Oktober 2006 (GVBI. s. 525), festgelegt. 
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6. Wahlperiode

G e s e t z e n t w u r f

der Landesregierung

Thüringer Gesetz zur Ausführung des Paßgesetzes und 
des Personalausweisgesetzes (ThürAGPaßPAuswG)

A. Problem und Regelungsbedürfnis

Das Personalausweisgesetz vom 18. Juni 2009 (BGBl. I S. 1346) ist am 
1. November 2010 in Kraft getreten. Dieses Bundesgesetz regelt das 
Personalausweisrecht abschließend, da diese Materie seit dem Inkraft-
treten der Föderalismusreform I am 1. September 2006 Gegenstand 
der ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes ist (Artikel 73 Abs. 1 
Nr. 3 des Grundgesetzes). Das Thüringer Personalausweisgesetz vom 
7. August 1991 (GVBl. S. 325), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 26. Oktober 2006 (GVBl. S. 525), wurde durch Erlass des 
Personalausweisgesetzes obsolet, wurde aber seither noch nicht förm-
lich aufgehoben. Ebenso wurden die Länderöffnungsklauseln im Perso-
nalausweisgesetz bisher nicht durch ein Ausführungsgesetz ausgefüllt.

Auch im Passrecht, das mit dem Ausweisrecht inhaltlich eng verbunden 
ist und oft parallele Regelungen enthält, bedürfen einige Bundesrege-
lungen der Ausfüllung durch Landesrecht.

B. Lösung

Erlass eines Gesetzes mit dem die erforderlichen Anpassungen an die 
bundesgesetzlichen Vorgaben vorgenommen werden. Das Gesetz ent-
hält die landesrechtlichen Ausführungsvorschriften zum Pass- und Per-
sonalausweisrecht. Das bisherige Thüringer Personalausweisgesetz 
wird aufgehoben.

C. Alternativen

Keine

D. Kosten

Für das Land entstehen keine Kosten.

Es entstehen für die Kommunen keine zusätzlichen Kosten im Bereich 
des Pass- und Personalausweiswesens. Inhalt und Umfang der Aufga-
ben der Pass- und Personalausweisbehörden folgen ohnehin unmittel-
bar aus dem Paßgesetz und dem Personalausweisgesetz.

Für die Bürger entstehen keine Kosten.



2

Thüringer Landtag - 6. WahlperiodeDrucksache 6/7140

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Inneres und Kommunales.
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FREISTAAT THÜRINGEN
DER MINISTERPRÄSIDENT

An die
Präsidentin des Thüringer Landtags
Frau Birgit Diezel
Jürgen-Fuchs-Straße 1
99096 Erfurt

Erfurt, den 30. April 2019

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

hiermit überreiche ich den von der Landesregierung beschlossenen Ent-
wurf des

"Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Paßgesetzes und des 
Personalausweisgesetzes (ThürAGPaßPAuswG)"

mit der Bitte um Beratung durch den Landtag in den Plenarsitzungen 
am 8./9./10. Mai 2019.

Mit freundlichen Grüßen

Bodo Ramelow
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Thüringer Gesetz 

zur Ausführung des Paßgesetzes und des Personalausweisgesetzes 
(ThürAGPaßPAuswG)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Sachliche Zuständigkeit

Passbehörden nach § 19 Abs. 1 Satz 1 des Paßgesetzes 
(PaßG) und Personalausweisbehörden nach § 7 Abs. 1 
des Personalausweisgesetzes (PAuswG) sind die Ge-
meinden. Sie nehmen die Aufgaben im übertragenen Wir-
kungskreis wahr.

§ 2 
Bußgeldbehörden

Für Ordnungswidrigkeiten nach § 25 PaßG und § 32 PAus-
wG ist Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, soweit nicht 
Bundesbehörden nach § 26 PaßG oder § 33 PAuswG zu-
ständig sind, die jeweils zuständige Passbehörde oder Per-
sonalausweisbehörde.

§ 3 
Verordnungsermächtigung

Das für das Pass- und Ausweiswesen zuständige Minis-
terium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die nach 
§ 22a Abs. 2 Satz 3 PaßG und § 25 Abs. 2 Satz 2 PAus-
wG zuständigen Polizeivollzugsbehörden zu bestimmen.

§ 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten nach Absatz 1 tritt 
das Thüringer Personalausweisgesetz vom 7. August 1991 
(GVBl. S. 325), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 26. Oktober 2006 (GVBl. S. 525), außer Kraft.
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Begründung:

A. Allgemeines

Seit der Föderalismusreform I hat der Bund aufgrund des Artikels 73 
Abs. 1 Nr. 3 des Grundgesetzes die ausschließliche Gesetzgebungs-
kompetenz über die bislang seiner Rahmengesetzgebungskompetenz 
nach Artikel 75 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 des Grundgesetzes in der bis zum 
31. August 2006 geltenden Fassung unterliegenden Materie des Aus-
weiswesens. Mit dem am 1. November 2010 in Kraft getretenen Perso-
nalausweisgesetz (PAuswG) vom 18. Juni 2009 (BGBl. I S. 1346) in der 
jeweils geltenden Fassung hat der Bundesgesetzgeber von dieser aus-
schließlichen Gesetzgebungskompetenz Gebrauch gemacht.

Der überwiegende Teil der ausweisrechtlichen Regelungen des Thü-
ringer Personalausweisgesetzes vom 7. August 1991 (GVBl. S. 325) in 
der jeweils geltenden Fassung ist nunmehr im Personalausweisgesetz 
enthalten. Landesrechtliche Regelungen im Personalausweisrecht kön-
nen seit der Föderalismusreform I nur noch dort erfolgen, wo das Per-
sonalausweisgesetz Länderöffnungsklauseln enthält. Die vorhandenen 
Öffnungsklauseln werden nun durch das Thüringer Gesetz zur Ausfüh-
rung des Paßgesetzes und des Personalausweisgesetzes ausgefüllt.

Auch das Paßgesetz (PaßG) lässt Ausführungsregelungen durch die 
Länder zu. Diese werden nun im Thüringer Gesetz zur Ausführung des 
Paßgesetzes und des Personalausweisgesetzes konkretisiert. Die bis-
herige Regelung der sachlichen Zuständigkeit in § 9 der Thüringer Ver-
ordnung zur Bestimmung von Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des 
Innenministeriums vom 15. April 2008 (GVBl. S. 102) in der jeweils gel-
tenden Fassung ist nach Erlass des Thüringer Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Paßgesetzes und des Personalausweisgesetzes aufzuheben.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu § 1:

Mit den Regelungen in § 19 Abs. 1 Satz 1 PaßG und § 7 Abs. 1 PAuswG 
ist den Ländern die Befugnis eingeräumt, die Pass- und Personalaus-
weisbehörden durch Landesrecht zu bestimmen. Die sachliche Zustän-
digkeit der Gemeinden als Pass- und Personalausweisbehörden bleibt 
bestehen und wird in § 1 festgeschrieben.

Die örtliche Zuständigkeit der Pass- und Personalausweisbehörden ist 
in § 19 Abs. 3 PaßG und § 8 Abs. 1 bis 3 PAuswG geregelt.

Der Verweis in § 3 des bisherigen Thüringer Personalausweisgesetzes 
auf Verwaltungsgemeinschaften, die für ihre Mitgliedsgemeinden Perso-
nalausweisbehörde sind, ist entbehrlich und wird daher nicht übernom-
men. Schon mit § 47 Abs. 1 Satz 1 der Thüringer Kommunalordnung 
werden alle Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises einer 
Mitgliedsgemeinde der Verwaltungsgemeinschaft übertragen.

Zu § 2:

Die Regelung enthält die erforderliche Bestimmung der Pass- und Perso-
nalausweisbehörden als zuständige Verwaltungsbehörden im Sinne des 
§ 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten. Die Bußgeld-
regelungen sind in § 25 PaßG und § 32 PAuswG enthalten. Eine Zustän-
digkeit von Bundesbehörden im Bußgeldverfahren ist in § 26 PaßG und 
§ 33 PAuswG festgelegt.
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Zu § 3:

Nach § 22a Abs. 2 Satz 1 PaßG und § 25 Abs. 2 Satz 1 PAuswG ist zum 
Zweck der Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten die Übermitt-
lung von Lichtbildern aus Pässen und Personalausweisen, welche im 
automatisierten Verfahren bei den Pass- und Ausweisbehörden abge-
rufen wurden, an die Ordnungsbehörden erlaubt.

Zuständig für die Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten bei Ver-
stößen gegen die Vorschriften über die zulässige Höchstgeschwindig-
keit von Fahrzeugen sind die Polizeibehörden nach § 1 Abs. 3 der Thü-
ringer Verordnung über Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung 
von Verkehrsordnungswidrigkeiten vom 21. April 1998 (GVBl. S. 149) 
in der jeweils geltenden Fassung und daneben nach § 2 Abs. 2 auch 
die in der Anlage dieser Rechtsverordnung genannten Gemeinden als 
Ordnungsbehörden, sofern diese von ihrer Ermächtigung Gebrauch ge-
macht haben.

Mangels technischer Verknüpfungen kann eine Übermittlung von Licht-
bildern derzeit (noch) nicht im automatisierten Verfahren erfolgen, son-
dern nur anlassbezogen im Einzelfall auf Aufforderung gegenüber der 
jeweiligen Pass- und Personalausweisbehörde durch die jeweils ersu-
chende Stelle.

Der Bund beabsichtigt jedoch, im Wege der Änderung des Bundesmel-
degesetzes, des Paßgesetzes und des Personalausweisgesetzes fest-
zulegen, dass in den örtlichen Pass- und Personalausweisregistern vor-
handene Lichtbilder zum Zwecke des automatisierten Abrufs durch die 
in § 22a Abs. 2 PaßG und § 25 Abs. 2 PAuswG genannten Sicherheits-
behörden im örtlichen Melderegister gespeichert werden. Diese Kon-
struktion ist erforderlich, um den automatisierten Abruf der Lichtbilder 
technisch zu realisieren. Da bereits jetzt bundesweit automatisiert Aus-
künfte aus dem Melderegister abgerufen werden können, wird dann 
der automatisierte Lichtbildabruf über die vorhandene Vernetzung des 
Melderegisters mit den berechtigten Behörden technisch möglich sein. 
Die Polizeibehörden können dann nach § 22a Abs. 2 Satz 5 PaßG und 
§ 25 Abs. 2 Satz 4 PAuswG auch die Lichtbilder im automatisierten Ver-
fahren abrufen.

Für die Ordnungsbehörden wiederum sind für diesen automatisierten 
Lichtbildabruf nach § 22a Abs. 2 Satz 3 PaßG und § 25 Abs. 2 Satz 2 
PAuswG die Polizeivollzugsbehörden auf Ebene der Landkreise und 
kreisfreien Städte zuständig, die durch Landesrecht bestimmt werden.

Mit § 3 wird das für Pass- und Ausweiswesen zuständige Ministerium er-
mächtigt durch Rechtsverordnung die für den Abruf für die Ordnungsbe-
hörden zuständigen Polizeivollzugsbehörden zu bestimmen. Vergleich-
bare Verordnungsermächtigungen sind in den Ausführungsgesetzen 
zum Pass- und Personalausweisrecht der Länder Bayern und Rhein-
land-Pfalz enthalten.

Zu § 4:

Mit Absatz 1 wird das Inkrafttreten des Gesetzes geregelt.

Durch Absatz 2 wird das Außerkrafttreten des Thüringer Personalaus-
weisgesetzes vom 7. August 1991 (GVBl. S. 325), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Oktober 2006 (GVBl. S. 525), festgelegt.



2. Vom Einbringer übersandte Daten



Mitteilung der Thüringer Landesregierung nach § 4 i. V. m. § 5 Abs. 1 Ziffer 1-4 ThürBe-

teildokG über angehörte Stellen außerhalb der Landesverwaltung zum Entwurf des
Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Paßgesetzes und des Personalausweisgeset-

zes

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des ThürBeteildokG stand der Entwurf des Thüringer Ge-
setzes zur Ausführung des Paßgesetzes und des Personalausweisgesetzes kurz vor der

Fertigstellung. Die Anhörung war vor dem Inkrafttreten des Gesetzes am 1. März 2019 ab-

geschlossen. Auf Grund dessen ist es dem zuständigen Ministerium nicht möglich, den um-
fangreichen Dokumentationspflichten nach § 4 ThürBeteildokG nachzukommen, weshalb mit
dem Gesetzentwurf lediglich eine Liste der Anzuhörenden zur Verfügung gestellt werden
kann.

Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach dem ersten Kabinettdurchgang haben folgende
Stellen eine Stellungnahme abgegeben:

- Gemeinde- und Städtebund Thüringen

- Thüringischer Landkreistag



3. Im Rahmen des parlamentarischen Anhörungsverfahrens eingebrachte Beiträge

Die folgenden natürlichen und juristischen Personen haben sich im Rahmen des parlamentarischen
Anhörungsverfahrens beteiligt. Die von den Beteiligten eingereichten Formblätter zur Datenerhebung
nach §  5  Abs.  1  des  Thüringer  Beteiligtentransparenzdokumentationsgesetzes  (ThürBeteildokG)
wurden aufgrund des Wegfalls des Verfügungsgrundes gemäß § 6 Satz 2 ThürBeteildokG gelöscht.

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Europäische Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz e.V.
Gemeinde- und Städtebund Thüringen
Thüringischer Landkreistag

Die Beiträge der Beteiligten sind in der Beteiligtentransparenzdokumentation nur enthalten, wenn die
Zustimmung zur Veröffentlichung erteilt wurde.
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für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

  

Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit (TLfDI), PF 900455, 99107 Erfurt 

AZ: 311-1/2019.5  

  

(Aktenzeichen bei Antwort angeben) 

Thüringer Landtag 
Jürgen-Fuchs-Straße 1 
99096 Erfurt 9g[ren 14UK782,  MMAY 

inuE: LAU b UlAruzl 
..I I A ,b 

n 7-1  

e30342a4g 

Ihre Nachricht vom 
Ihr Zeichen 
Bearbeiter/in 
Telefon 
Erfurt, den 

:  

: +49 (361) 57-3112900 
: 21. Juni 2019 

Schriftliche Anhörung des Innen- und Kommunalausschusses gemäß § 112 Abs. 4 

GO zum Thüringer Gesetz zur Ausführung des Paßgesetzes und des Personalaus- 

weisgesetzes (ThürAGPaßPAuswG) 

Hier: Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/ 

DIE GRÜNEN - Drucksache 6/7140 - 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum oben genannten Gesetzentwurf der Frak-

tionen DIE LINKE, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN -Drucksache 6/7140- gemäß 

§ 112 Abs. 4 GO danke ich Ihnen. 

Der Thüringer Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 

(TLfDI) hat zu dem vorliegenden Gesetzentwurf keine Änderungswünsche und keine 

ergänzenden Anregungen. 

In Folge geht der TLfDI davon aus, dass das „Formblatt zur Datenerhebung nach § 5 

Abs. 1 des Thüringer Beteiligtentransparenzdokumenationsgesetzes" entbehrlich ist. 

  

Postanschrift: Postfach 900455 Dienstgebäude: Häßlerstraße 8 
99107 Erfurt 99096 Erfurt 

Telefon: 0361 57-3112900 
Telefax: 0361 57-3112904 
E-Mall*:  poststelle@datenschutz.thueringen.de  
Internet: www.tlfdi.de  

   

   

   

 

 

Tie  genannte E-Mail-Adresse dient nur für den Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur/ Verschlüsselung und für mit PGP verschlüsselte Mitteilungen. 
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Bitte nehmen Sie die beiliegende Anlage „Informationen zur Verarbeitung von perso-

nenbezogenen Daten durch den TLfDl" zur Kenntnis. 

Mit frifndlichen Grüßen  

Anlage  



Ii u II hF HI huauUVI'ft'M 
Europäische Akademie für  informationsfrelheit  und Datenschutz 

Académie  europeenne pour la tiberte d'information et La protection des donnees 
European Academy for Freedom of Information and Data Protection 

EAID 

An den Thüringer Landtag 

- per E-Mail - 
Rref_x  
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Berlin, den 6. Juni 2019 

Stellungnahme der Europäischen Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz zum 
Entwurf eines Thüringer Gesetzes zur Ausführung des Paßgesetzes und es 
Personalausweisgesetzes vom 9. Mai 2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Entwurf des 
ThürAGPaßPAuswG. 

Das vorliegende Gesetzgebungsvorhaben wurde durch bundesrechtliche 
Notwendigkeiten initiiert. Zum einen regelt das neue Personalausweisgesetz, das 

am 1.11.2010 in Kraft getreten ist, das Personalausweisrecht abschließend, sodass 
entsprechende landesrechtliche Regelungen obsolet geworden sind. Im 
Personalausweisgesetz sind darüber hinaus landesrechtliche Öffnungsklauseln 
vorgesehen, von denen der thüringische Gesetzgeber bisher keinen Gebrauch 
gemacht hat. Zum anderen bedürfen bundesrechtliche Regelungen aus dem 
Paßgesetz der Ausfüllung durch Landesrecht. Mit dem Entwurf des Thüringer 
Gesetzes zur Ausführung des Paßgesetzes und des Personalausweisgesetzes soll 
diesen Anforderungen nachgekommen werden. 

Grundsätzlich ist begrüßenswert, dass' mit dem Regelungsvorschlag nicht nur ein 
Gleichlauf mit bundesgesetzlichen Vorgaben erzielt wird, sondern zugleich 

bestehende Regelungslücken aufgegriffen und ausgefüllt werden. Da der 
Gesetzentwurf insgesamt nur aus vier Einzelparagraphen besteht, wovon zwei 
lediglich die sachliche Zuständigkeit und die Zuständigkeit für 
Ordnungswidrigkeiten betreffen, und ein Paragraph das Inkrafttreten und 
Außerkrafttreten der bisherigen Regelungen bestimmt, ist unter inhaltlichen 
Gesichtspunkten nicht viel anzumerken. Relevant ist lediglich und vor allem § 3 
ThürAGPaßPAuswG-E, der das für das Pass- und Ausweiswesen zuständige 
Ministerium dazu ermächtigt, durch Rechtsverordnung die nach § 22a Abs. 2 S. 3 
PaßG und § 25 Abs. 2 S. 2 PAuswG zuständigen Polizeivollzugsbehörden zu 

bestimmen. Dies hat den Hintergrund, dass bundesrechtlich  gem.  § 22a Abs. 2 S. 1 
PaßG und  gem.  § 25 Abs. 2 S. 1 PAuswG Lichtbilder zum Zweck der Verfolgung von 

Euregrische adi. fat Irformatensfreihert  und  Datenethutz eV.  
Vorstand:  Peter Schaaf' " Dr. Alexander Dix • Karsten fieurnann • Prot Dr. Alfred Büllesbach " Pr. Dewar-Kee 10pker 

Geschifteatelkx Bismarclolles 48/4141' D-14193 Berlin " Iniefon: +49 151-82914578 
&earl: igoeard-bertin.d• • enveresid-bartin.d• 

Vereureser-Nr.  VR  21680 B Ambeeriert 271664/52926 
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Den Mitgliedern des
InnKA

Thüringer Landtag 
Z u s c h r i f t 

zu Drs. 
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6/7140
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Verkehrsordnungswidrigkeiten im automatisierten Verfahren abgerufen werden 
können. Die Neuregelung in § 3 ThürAGPaßPAuswG-E schafft insoweit den 
technisch-organisatorischen Rahmen für eine bundesrechtliche Regelung, indem die 

für den Abruf für die Ordnungsbehörden zuständigen Polizeivollzugsbehörden 
bestimmt werden. Da der Regelungsvorschlag für sich genommen nur einer 
bundesgesetzlichen Vorgabe nachkommt, ist er rechtlich nicht zu beanstanden. 
Generell muss aber hinterfragt werden, ob eine immer weitere und leichtere 
sicherheitsbehördliche Informationsvernetzung, die insbesondere durch die 
Einrichtung automatisierter Abrufverfahren ermöglicht wird, stets in einem 
angemessenen Verhältnis zu dem mit ihr verfolgten Zweck steht. Für die Verfolgung 
von Verkehrsordnungswidrigkeiten wird man dies sicherlich nicht zweifelsfrei 
bejahen können. 

Berlin, den 6. Juni 2019  



4. Eigeninitiativ eingebrachte Beiträge

(Keine Dokumente vorhanden)



5. Weitere Beiträge

(Keine Dokumente vorhanden)



6. Diskussionsforum

(Keine Dokumente vorhanden)
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